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Die betriebsärztliche und si-
cherheitstechnische Betreu-
ung von Arztpraxen ist ent-

bürokratisiert worden.* Die Ärzte-
kammer Nordrhein (ÄkNo) will ih-
re Mitglieder durch die Einrichtung
einer so genannten Fachkundigen
Stelle dabei unterstützen, die neu
geschaffene Flexibilität zu nutzen
und das „Unternehmermodell“ in
ihren Praxen einzuführen.

Der Unternehmer kann in Ab-
hängigkeit von der Betriebsgröße
nun zwischen drei Modellen der be-
triebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung wählen:
➤ Regelbetreuung mit festen Ein-

satzzeiten für Betriebsarzt und Si-
cherheitsfachkraft (alle Betriebe) 

➤ grund- und anlassbezogene Be-
treuung ohne feste Einsatzzeiten,
jedoch mit Nennung vieler An-
lässe, die eine Betreuung nach
sich ziehen müssen (Betriebe mit
bis zu 10 Mitarbeitern)

➤ „Unternehmermodell“: alternati-
ve, bedarfsorientierte Betreuung,
die die Teilnahme an Informati-
ons-, Motivations- und Fortbil-
dungsmaßnahmen durch den
Unternehmer und die Einrich-
tung der Fachkundigen Stelle bei
der Ärztekammer sowie die Zu-
sammenarbeit des Unterneh-
mers mit dieser erfordert (Betrie-
be mit bis zu 50 Mitarbeitern)

Die Ärztekammer Nordrhein er-
wägt, ihren Kammerangehörigen

diese alternative, bedarfsorientierte
Betreuung anzubieten.

Kernpunkte des „Unternehmermodells“

Bei der Alternativbetreuung –
auch Leitlinienkonzept, alternative
BuS-Betreuung oder eben Unterneh-
mermodell genannt – braucht der Pra-
xisinhaber keinen Betriebsarzt und
keine Fachkraft für Arbeitssicherheit
zu verpflichten, sondern schließt sich
der von der Fachkundigen Stelle an-
gebotenen Betreuung an.

Die Alternativbetreuung besteht
aus folgenden Elementen:
➤ Schulung des Unternehmers 

(2 Blöcke à 3 mal 45 Minuten in-
nerhalb von 2 Jahren, diese kön-
nen teilweise als E-Learning-Mo-
dule absolviert werden; Auffri-
schung im Fünfjahrestakt)

➤ Kooperation mit der Fachkundi-
gen Stelle

Was ist die Fachkundige Stelle? 

Die Fachkundige Stelle, eine Ko-
operation zwischen der Ärztekammer
Nordrhein, die die Alternativbetreu-
ung anbietet, der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) und ver-
traglich verpflichteten Dienstleistern
(branchenkundige Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit),
übernimmt folgende Aufgaben:
➤ Organisation der betriebsärztli-

chen und sicherheitstechnischen
Betreuung der teilnehmenden
Betriebe mit Erstbegehung, kon-
tinuierlicher betriebsärztlicher
und sicherheitstechnischer Bera-

tung sowie anlassbezogenen, be-
darfsorientierten Begehungen

➤ Durchführung der Schulungen
➤ Anbieten einer Hotline zu be-

triebsärztlichen und sicherheits-
technischen Fragen

➤ Erstellung und Übermittlung
praxisgerechter Handlungshilfen,
Musteranweisungen, Dokumen-
tationshilfen etc.

➤ Evaluation der Maßnahmen
➤ Information an die BGW, welche

Arztpraxen an der alternativen
bedarfsorientierten Betreuung
teilnehmen

Was kostet die alternative 
bedarfsorientierte Betreuung?

Es soll eine Jahrespauschale er-
hoben werden, die die Aufgaben ab-
deckt. Eine konkrete Kostenkalku-
lation lässt sich erst nach Ermittlung
der Teilnehmerzahl aufstellen, nach
ersten groben Kalkulationen ist mit
einem zweistelligen Jahresbeitrag
zu rechnen.

Wie geht es weiter?

Zunächst soll ermittelt werden, ob
eine ausreichende Anzahl von Arzt-
praxen zur Teilnahme an der alterna-
tiven bedarfsorientierten Betreuung
gewonnen werden kann.

Hierzu werden in Kürze stichpro-
benartig Arztpraxen angeschrieben.

Bei ausreichender Teilnehmer-
zahl ist bis Ende 2006 der Aufbau ei-
ner Fachkundigen Stelle bei der
Ärztekammer Nordrhein geplant,
so dass diese zum 1. Januar 2007 ih-
re Arbeit aufnehmen könnte.
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Ärztekammer erkundet das Interesse der niedergelassenen Ärzte in Nordrhein – 
Einrichtung einer „Fachkundigen Stelle“ angestrebt

von Brigitte Hefer

Weitere Informationen 
gibt gerne Dr. Brigitte Hefer,

Ärztekammer Nordrhein, 

Telefon 0211/4302-1504

* Mit Inkraftsetzung der neuen Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ sind seit dem 1. Oktober 2005
für Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) die bisherigen Vorschriften (BGV A6 und BGV A7)
entfallen (siehe auch „Mehr Spielraum für Arztpraxen“, Rheinisches Ärzteblatt Februar 2006, Seite 18, Internet: www.aekno.de/archiv/2006/ 02/018.pdf).


